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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1991

Norm

StGG Art10a

StPO §149a

StPO §149b

Rechtssatz

Das den Grundrechtseingri3 erlaubende Gesetz muß das Verhalten der Behörde (Gerichte) so ausreichend

vorausbestimmen, daß es für den Normadressaten vorausberechenbar und nachträglich auch überprüfbar ist (VfSlg

11455/1987 und die dort zitierte Vorjudikatur). Diesen Erfordernissen entsprechen aber die gesetzlichen Vorschriften

über die Telefonüberwachung nach §§ 149 a und 149 b StPO.
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